
 

Verordnung zur Änderung der Verordnung der Stadt Nürnberg über das Verbot von 
alkoholischen Getränken im Bereich des Hauptbahnhofs und der Königstorpassage 

(Alkoholverbotsverordnung – AlkVVO) 
 
 

Vom …. 
 
 
Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 30 des Gesetzes über das Landesstrafrecht und das 
Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und 
Verordnungsgesetz - LStVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1982 
(GVBl. S. 1098), zuletzt geändert durch § 5 des Gesetzes vom 22. Mai 2015 (GVBl. S. 154), 
folgende Verordnung: 
 
 
 

Art. 1 
 
In § 3 werden die Wörter „Mit Geldbuße kann belegt werden“ durch die Wörter „Nach Art. 30 
Abs. 3 LStVG kann mit Geldbuße belegt werden“ ersetzt.   
 
 

Art. 2 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt in Kraft. 


